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RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 13. bis 23. September 2011) 
 
 
Tagesordnungspunkt 6 b): Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – Neue Anträge 
 
 
 
Änderung des Unterabschnitts 7.5.1.5 RID/ADR und des Absatzes 7.1.4.14.1.4 ADN 
 
 
 
Antrag Deutschlands 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: Die Vorschriften über die Ausrichtung von Versand-

stücken sollen auch für Umverpackungen gelten, die 
mit Ausrichtungspfeilen versehen sind. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Änderung des Unterabschnitts 7.5.1.5 RID/ADR und 

des Absatzes 7.1.4.14.1.4 ADN. 
 
Damit zusammenhängende Dokumente:  – 
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Einleitung 
 
1. Wenn Ausrichtungspfeile vorgeschrieben sind, müssen die Versandstücke nach Unterab-

schnitt 7.5.1.5 RID/ADR und Absatz 7.1.4.14.1.4 ADN in Übereinstimmung mit diesen 
Kennzeichnungen ausgerichtet werden. 

 
2. Diese Vorschrift sollte auch für Umverpackungen gelten, die nach Unterabschnitt 5.1.2.1 b) 

RID/ADR/ADN mit Ausrichtungspfeilen zu kennzeichnen sind. 
 
3. Nachdem die Begriffsbestimmung für Versandstück in Abschnitt 1.2.1 RID/ADR/ADN Um-

verpackungen nicht einschließt, sind Unterabschnitt 7.5.1.5 RID/ADR und Absatz 
7.1.4.14.1.4 ADN entsprechend zu ergänzen. 

 
 
Antrag 
 
4. In Unterabschnitt 7.5.1.5 RID/ADR und Absatz 7.1.4.14.1.4 ADN nach "Versandstücke" 

einfügen: 
 
"und Umverpackungen". 

 
 
Begründung 
 
5. Sicherheit:  Die Änderung erhöht die Sicherheit. 
 
6. Durchführbarkeit: Keine Probleme. 
 

__________ 


